
An diesem Wettbewerb können sich
Künstler aus dem In- und Ausland
beteiligen. Zugelassen sind Malerei,
Zeichnung und Druckgrafik.

Preise:
Die Jury vergibt drei Preise aus den
Mitteln der Kulturstiftung der
Sparkasse Karlsruhe:
1. Preis 5.000,– €
2. Preis 3.000,– €
3. Preis 2.000,– €

Jury und
Preisvergabe:
Fachjuroren:

· Prof. Dr. Götz Adriani, 
Vorstand der Stiftung der 
Kunsthalle Tübingen

· Prof. Dr. Pia Müller-Tamm, 
Direktorin der Staatlichen 
Kunsthalle Karlsruhe

- Prof. Dr. Erika Rödiger-Diruf, 
Direktorin i.R. der Städtischen 
Galerie Karlsruhe

· Prof. Günther Wirth, 
Kunstkritiker, Stuttgart

Die Sachjuroren werden noch benannt.

Die Jury wählt einen Vorsitzenden
aus der Mitte der Fachjuroren. Sie ist
beschlussfähig, wenn mindestens
fünf Juroren anwesend sind. Die
Entscheidung über die Vergabe der
Preise erfolgt mit Zwei-Drittel-
Mehrheit. Die Jury behält sich vor,
die Preise zu teilen. Die Beschlüsse
werden in nichtöffentlicher, mündli-
cher Verhandlung gefasst. Sie sind
endgültig und nicht anfechtbar. Über
das Ergebnis der Jurierung werden
die Teilnehmer schriftlich informiert.

Ausstellung:
Die preisgekrönten Werke sowie wei-
tere von der Jury zu bestimmende
Arbeiten aus dem Wettbewerb wer-
den vom 25. März bis 14. April 2010
in der Kundenhalle des Sparkassen-
KundenZentrums am Europaplatz
ausgestellt.

Technische Details:
Die eingereichten Arbeiten müssen
in den Jahren 2008, 2009 oder 2010
entstanden sein. Sie dürfen nicht
größer als 2 qm sein und eine Seiten -
länge von 2 m nicht überschreiten
(inkl. Rahmen). Alle Werke müssen
präsentationsfähig gerahmt sein
(Keilrahmen o.ä.). Die Arbeiten müs-
sen so beschaffen sein, dass sie den
auch bei sorgfältiger Behandlung
unvermeidlichen Belastungen eines
Kunstwettbewerbs standhalten. Sind
diese Bestimmungen nicht erfüllt,
kann die Einreichung oder der Ver -
sicherungsschutz abgelehnt werden. 

Jeder Teilnehmer kann nur ein Werk
einreichen, welches maximal aus zwei
Teilen (Diptychon) bestehen darf.

Die Arbeit muss verkäuflich sein. Die
Sparkasse hat ein An- und Vorkaufs -
recht, das innerhalb der Ausstel lungs -
dauer ausgeübt werden kann.

Angaben zum Werk
(Einreichungsformular):
Die eingereichte Arbeit ist durch eine
fünfstellige Kennzahl an geeigneter
Stelle auf der Rückseite des Werkes
zu bezeichnen (bitte keine Zahlen
wie 12345, 11111 o.ä. verwenden). 

Name und Anschrift des Teilneh mers,
Geburtsdatum, der Titel des Werkes,
Maße und Technik, der Kaufpreis des
Werkes sowie die fünfstellige Kenn -
zahl müssen im Einreichungs formu lar
angegeben und zusammen mit dem
Bild eingereicht werden.

Versicherung:
Die Kunstwerke werden für die Dauer
des Aufenthalts zu den üblichen
Ausstellungsbedingungen versichert,
es sei denn, die Beschaffenheit der
Arbeit schließt den Versicherungs -
schutz aus. Eine über den Versiche -
rungsschutz hinausgehende Haftung
wird nicht übernommen. Die Ver -
sicherung erlischt mit dem Ende der
Abholfrist. Ergänzend gelten die
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetz -
buches. Erfüllungsort ist Karlsruhe.

Einreichung:
Die Arbeiten können ausschließlich
in der Zeit vom 1. bis 10. März 2010
eingereicht werden.

Montag, Donnerstag
8:30 – 12:30 Uhr + 14:00 – 18:00 Uhr

Dienstag, Mittwoch, Freitag
8:30 – 12:30 Uhr + 14:00 – 16:00 Uhr

Freitag, 2. April 2010 
und Montag, 5. April 2010
geschlossen (Feiertage)

bei der Sparkasse Karlsruhe
Mittelbau im Sparkassen hof
Kaiserstraße 223
76133 Karlsruhe

Die Kulturstiftung
der Sparkasse
Karlsruhe vergibt
im März 2010 ihren
33. Kunstpreis. 
Aus diesem Anlass
veranstaltet sie
einen Wettbewerb
mit dem Thema:

Oase als
Phänomen
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